
Lñsselische

WW&gt; M Lvmmerctm-ZeiMg

Erneuerte Verordnung, das Emigriren der Unterthanen betreffend.

Von Gottes Gnaden Wir Zriedrich, Landgraf zu Hessen, Fürst zu Heröfeld, Graf zu Catzen-
 elnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg und Hanau rc. Ritter des Königlich-
Groß'-Brittannlschen Ordens vom blauen Hosenbande, wie auch des König!. Preußische«

Ordens vom schwarzen Adler rc. rc.

Liebe Getreue!

AAachdein vorhin durch die am raten April 172z, 24ten Marz 1725 und 27ten May 1748 rr-
tJv gangene Ordnungen vorgeschrieben worden, daß wenn ein Unterthan ohne ausdrückliche
gnädigste Permission aus den hiesigen Landen in auöwärtige sich begiebt und darinnen häuslich
niederläßt, selbiger edictattter citirt, und wenn er sich daraufnicht wieder einstellet,, dessen Name

 an die Iustitz affigier, falls er aber auf Requisition und Steckbriefe ausgeliefert würde, adcpus
publicum gebracht, sodann von jedem Amte und Gerichte auf das Emigriren der Unterthanen
wohl Acht gegeben, und jeder Vorfall sofort zur weiteren Verordnung einberichtet werben soll,
hiernächst auch im Edikte vom irren März 1774 die Confiscation des Vermögens als eine Strafe
der eigenmächtigen Emigration bestimmt ist; Wir aber in Zukunft hierüber sträcklich wollen ge
halten wissen; So befehlen Wir gnädigst und ernstlichst, daß alle Auswanderungen und häusliche

 Niederlassungen Unserer Unterthanen in auswärtigen Landen, bey ohnuachläßiger Vollziehung der

Mit Hvchfürstlich-Heßischen gnädigstem Privilegio.

1783 ^'

Jahr.

Montag den 3— März.


